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T41.

Fristbestimmung zur Einbringung der Rekurse

gegen Notionen in Contrabandsachen.

Patent vom 7 . September 1767.

38IR Maria Theresia von Gottes Gnaden Rö¬

mische Kaiserinn , Wittib , Königinn zu Hungarn,

Böheim , Dalmatien , Croatien , Slavonien rc.

Entbieten allen und jeden Unsren getreuen Vsssl-

len und Unterthanen , was Wurden , Stands , oder Wee¬

sens die sind , besonders aber den sammentlichen Kauf-

und Handelsleuten Unsre Gnade , und geben euch hiemit

gnädigst zu vernehmen , welchergestalten Wir gerech¬

test zu resolviren und anzubefehlen befunden haben,

daß in Unfern Mauthgefälls - und überhaupt in allen

Oonirsbgnt - Sacheil um derley 6susas nach der ersten

Erkanntniß nicht immer in Unsicherheit eines kseursu«

zu belasten , der sich Srgvlrt vermeynende im Lande Än-

weesende innerhalb vier Wochen , der Abweesende hin¬

gegen , so ein Erbländer wäre , binnen sechs Wochen,

und die Ausländer binnen acht Wochen von der Zeit

der ersten Erkanntniß der Gefälls - ^ ämlnistrsUonen ihre

Beschwerde entweder im Weege der Gnaden , oder der

Rechten alsogewiß anzubringen gehalten seyn , als widri-

gens selbe nach verstrichenen diesen Termins » nicht mehr
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gehöret werden sollen , sondern sonach denen vonsess ! -

Irus ! n esusi ' s 8ummi krineipl8 et 6ommi88oruin ob¬

liegen würde , die erste ^ llmini8ti ' 3lion8 - Erkanntniß,

wann zu deren Vollzug ihr Beystaud nöthig ' wäre , auf

erfolgendes Belangen Unsers Kammer - kroeuratvrls

oder l ^ esls » ohne weiterem zu vollziehen , und über¬

haupt hierauf feste Hand zu halten.

Wornach jedermänniglich gehorsamst sich zu achten,

und für Schaden zu hüten wissen wird . Gegeben in

Unsrer Haupt - und Residenzstadt Wien den 7ten Mo¬

natstag Lemwmlrriis im siebenzehenhundert sieben und

sechzigsten , Unsrer Reiche im sieben und zwanzigsten Jahre.

Joseph Graf von Herberstein Statthalter

Amts - Verwalter,

Thomas Ignatz Edler von Pöck

Eanzler.

(I . . 8 . )

Vommissüo 8aerss vssgsroo - keKisv

8Iajest » ti8 in Lonsilio

Joseph Anton Edler von Mayenberg.

Mathias Wilhelm Haan.
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